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Das Verhältnis der westpreußischen Mennoniten
Z Staat

Bei der Begründung Q.HSETer Kontession verwarten Grebel und Mantz mMit
allem Nachdruck das Staatskirchentum Zwinglıs. Auch die niederländischen
Täufer wollten ohl dem Staate yeben, W AS des Staates sel, selbst aber kein
obrigkeitliıches Amt übernehmen, da INan dadurch der „Rache Diener“
würde. Man gehörte dem Staat NUr als „Dassıves Mitglied“
Die 1M un: Jh. nach Westpreußen iınwandernden Mennoniten tan-
den 1n dem der polnischen Krone unterstehenden Lande „ W
VOTL Es War ein Vorteil für die Eiınwanderer, eın Nachteil für Polen, dafß
dieses Reich aut dem Stande einer mittelalterlichen Adelsrepublik stehen
geblieben War und n1ıe die alle Kräfte zusammenfassende acht eines abso-
lutistischen Staates 1abendländischer Praägung erfahren hatte.
Hınzu kam, dafß der polnische Wahlkönig auf die iınnahmen seinem
Tatelgut, den beiden Marıenburger VWerdern, angewlesen W  a In diesen
aber wohnten 75 Prozent der westpreußischen Mennoniten. Es
Bauern, die das Mehrftache VO  ; dem erwirtschafteten, on landesübliıch
WAar. Sıe vermehrten dadurch des Königs evenuen eın Bedeutendes
gegenüber der ersten Nachordenszeit. Auch eın machtbewußter Herrscher
wıird solche Männer, die immer wieder seiıne Privatschatulle auffüllen, nıcht
ohne Grund vergramen; un: sollte Ja einmal geschehen auch des
lıeben Geldes willen, sich sehr schnell bemühen, durch Wiederherstellung
der Privilegien und das Anstımmen eiınes Lobliedes auftf die trefflichen Ent-
wässerungskünstler die Angelegenheıit wieder 1n Ordnung bringen. S0 g-
sehen 1m ersten Akt Erpressung VO  ; 01010 Floren durch den königlıchen
Kammerherrn Haxberg; 1m zweıten Akt yleich darauf Erteilung des (sna-
denprivilegs VO Jahre 1647 durch König Wladeslaw I1
Für die Mennoniten als Religionsgemeinschaft gab hiıer 1ın Polen eigent-
liıch we1l Obrigkeıten, den Staat un: die katholische Kirche Dıe Verpflich-
tungen der Mennoniten dem Staat gegenüber wurden nıcht I persona ”
abgeleistet, sondern finanzıell erledigt. Das beginnt 1m Jahre 1613 damıt,
daß die Mennoniten des Danzıger Werders 1/5 Floren pro ute für Be-
freiung VO  3 Waffendienst und Eınquartierung bezahlen un endet mit den
5000 Talern, die die Gesamtheit der westpreufßischen Mennoniıten jJahrlich
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Friedrich dem Großen un: seinen Nachfolgern für seine Kadettenanstalt in
ulm geben.
Gleich be1 der Ansiedlung 1 Jh werden Scharwerksdienste autf Aat-

lichen Oomäanen un Weichsel- und Nogatdamm abgelehnt. Alle diese
„Freiheiten“ werden durch höhere Pachtgelder kompensiert. W il1
3003  3 ine Kırche bauen, mu{ iINan dem Bischot noch mehr zahlen, daß
die Summe für Bischof und Geistlichkeit W£€1 Drittel der Bau-
kosten beträgt. S50 geschehen 17252 beim Bau der Kırche der friesischen S6
meinde 1n Orlofferfelde. 4000 Floren für Bischof, Geistlichkeit und den
COkonomen standen 7700 Floren eigentliche Baukosten gegenüber
Wır SAagtC] Dıie einwandernden Mennoniten fanden 1mM damaligen, VO

Polen verwalteten Westpreußen „Wen1g Staat“ oder, besser ZESAQT, kaum
irgendwelche Hılfe des Staates. Hatte der Hochmeister des Deutschen
Ritterordens noch VO  3 Staats n die Dämme Weichsel und ogat
schütten lassen, mufßten die nıederländischen und friesischen Mennoniten
Deiche Uu. - den eich YJuCr durch den damals LWwW2 km? oroßen
Drausensee Entwässerungskanäle, Schleusen und Mühlen M1t eigener
Kraft und eigenen Miıtteln bauen. Das bedurfte schon der Arbeits-
un Organisationskraft einer fest zusammenhältenden Gemeinschaft.
Nach der Wassers- WLr die Feuersnot ıne der orößten Gefahren für die
holzerbauten un: strohgedeckten öfe der mennonitischen Bauern. Man
gründete 1n den 1620er Jahren gyleichzeitig 1n den Niederungsdörfern des
Danzıger, Maritenburger Großen un spater des Kleinen Werders je
ıne Feuerversicherung auf Gegenseitigkeit. Die Gegenseitigkeit estand
darın, dafß beim Brandschaden eines Bauern die anderen gemeinsam den
Schaden umlegten. Der Anteil des Brandgeldes wurde 1MmM Bedarfsfalle Pro
ute und Morgen berechnet, und Je nach Größe des Grundstücks mußte
der einzelne Bauer zahlen. Die gegenseltige Hıltfe estand allerdings nıcht
Nur 1n Geldzahlungen, sondern auch ın der Hilfe der Nachbarn be1 den
Aufräumungsarbeiten un spater beim eranfahren des Baumaterials und
schließlich beim Bau selbst

diese Weıse werden die mennonitischen Niederungsdörfer Beson-
deres 1n diesem Staate. Sıe sollten auch sein. Als 1im ersten Schweden-
krieg (1626—1630) der schwedische Reichskanzler Oxenstierna den mennOn1-
tischen Holländern des Kleinen Werders befahl, ıhre Kriegsauflagen über den
Deichgrafen des Werders zahlen, wollten s$1e VO  3 dem Deichgrafen keine
Anweisungen entgegennehmen und baten, für das VO'  - iıhnen kultivierte
Gebiet WEe1 AÄlteste wählen dürfen, die dem Deichgraten un: den
Deichgeschworenen gleichgestellt wären. Diese sollten dann dıe Kriegsauf-



Das Verhältnis der westpreußischen Mennonıiten ZU: Staat

lagen auf dıe Holländer umlegen. Der Reichskanzler vab dieser Bıtte
Älteste der kleinwerderschen Holländer S0 hatten diese „AÄltesten“

nach mennoniıtischer Gewohnheit ZENANNT neben der Aufsicht über
ihren Deichverband, über Deiche, Schleusen, Entwässerungsanlagen auch
weıtere Selbstverwaltungsaufgaben für ihre Gebiete übernehmen, W1e sie
dem der Ordenszeıit stammenden Amt des Deichgrafen zustanden.
Zur preufßischen Zeıt wırd dem nıederländisch-mennonitischen eıch-
und Gebietsältesten der preußische Oberschulze. Zur Zeit der Abwanderung
nach Rufsland gab insgesamt acht Oberschulzen, W €e1 für die Niederungs-
gebiete des Kleinen Werders, W1e schon (zustav Adolfs Zeıten, und sechs
weıitere für die Niederungen zwıschen Weichsel un: Nogat Das Amt des
„Oberschulzen“ 1St Ja dann als 1Ne Art weltliches Pendant ZuU geistlichen
Amt des AÄltesten 1in die mennonitische Selbstverwaltung 1n Rußland un
Südamerika übernommen worden.
Wıe 1St das NUu vereinbaren Mit den bekannten mennonitischen Forde-
rungen?

Der Chesı oll kein obrigkeitlıches Amt übernehmen, da dadurch
der Rache Diener wiırd. Niemand soll weltliche Dınge hadern und
streiten oder VOT Gericht gehen, noch wenıger Gericht sıtzen. Es
gyeziemt dem Christen, sıch 1n der emeıne brüderlich vertragen,
falls einer wider den andern Klage hat.

Im se!ben Jahr, 1n dem die friesischen Mennoniıten des Kleinen Werders ZzWwW€e1
Alteste Zur Wahrnehmung ıhrer weltlichen Belange wählen, weıgern sıch
die flämischen Mennoniten in der Scharpau un: auf der Nehrung dem
Danzıger Rat gegenüber auch 1Ur eın Schulzenamt übernehmen. Da der
Rat 1n den gyeschlossenen Mennonitensiedlungen einen Einheimischen ZU

Schulzen einsetzen konnte, sah sich Danzıg 1mM Jahre 1628 CZWUNSCH, eınen
Beschluß für Nehrung und Scharpau fassen, „dafß kein Mennonıiste,
WENN Zu Schulzen, Schöffen, Ratsmann ın den Ländereien gewählet
würde, sich solches Amtes weıgern solle, un dazu TST mit einfacher, hernach
mMuıt doppelter Poen angehalten werden csolle“ Be1 einer Glaubensunter-
suchung VOrTr königlichen Beamten 1mM Jahre 1678 SAagt der Alteste Georg
Hansen VO  3 der Danzıger Flämischen Gemeinde AaUS, da{fß auf dem Lande,

ıcht umgehen sel1l, Öffentliche AÄAmter an g CN OMIMM: werden
ürften
Eınige Jahrzehnte spater erklären „die sämtlichen Holländer oder Menno-
nısten des Kleinen Marienburger Werders“ ın einer Supplikationsschrift VO
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22 dem königlıchen CGkonomieamt ın Marıienburg, dafß S1e bei der Schulzen-
wahl MIt den Lutheranern gyleichberechtigt behandelt werden wünschten.
Dıies wırd ihnen ZUZESARL
Die Führung des Schulzenamtes scheint den mennoni;tischen Grundsätzen
autf den ersten Blick widersprechen. Sıe aßt sıch ırgendwie aber doch Mit
ıhnen vereinbaren, W C111 1Ur eln mennonitischer Schulze Vorstand einer
mennonitischen Dorfschaft ISt. Streitigkeiten zwischen ıhm und seinen
mennoniıtischen Nachbarn werden dann 1n brüderlichem Geiste VO Kirchen-
vorstand oder der Brüderversammlung entschieden. Als 1744 der amrts-

ührende Schulze Abraham Busenitz VO  a Koselitzke, einem ausschließlich
mennonitischen Bauernhof 1im Großen Werder, mi1t der Nachbar-
schaft die hohen, basher üblichen Reıisespesen des Schulzen kürzen wollte,
wandte siıch der 1mM kommenden Jahr amtierende Schulze Heinrich Penner

den Kirchenrat ın Heubuden. Man S a \ a  h brüderliıch“
un bestimmte, da{ß VO'  3 jetzt ab eine jJährliche Spesensumme VO  = Floren

zahlen se1l Man merkt hier nıchts davon, da{fl der Schulze der
Rache Dıener“ wurde.
Man grenzte siıch die N ab Fälle, die VOT eın Zivilgericht
kamen, wurden bei den Mennonitengemeinden VOTr den Altesten, die Pre-
diger oder auch VO  v die Bruderschaft gyebracht. eistens handelte sıch

Erbschafts- un: Vermögensangelegenheiten, jeh- un Grundstücks-
kauf, die gyütlich, WEenNnNn nıcht bei der Vorladung, beim zweıten- oder
drittenmal 1n Form eines Ratschlags, dem INa  3 ohl oder übel folgen
mußte, entschieden wurde
Wer den Grundsätzen der Mennonıtengemeinde zuwiderhandelte, wıe bra-
ham Dyck, der 1786 1in seiner Bierwirtschaft 1in Elbing „MIt Musik und
Kegelbahn ine ruchlose Lebensart angestellet, wurde VO  ; der Gemeinde
abgesondert“ 1' Die Mennoniten hatten nıcht das „weltliche Schwert“ des
Richters, aber das vielleicht viel wirksamere der „Absonderung VO  ; der
Gemeinde“. Der Übeltäter wurde Aaus der Gemeinde ausgestoßen, wurde
dadurch heimat- und friedlos, denn AUS der relıg1ösen Sippengemeinschaft
ausgestoßen se1n, bedeutete, VO  - allen gemieden werden, hilflos ein  D  T
den Täutfern nıcht immer wohlgesinnten Umwelrt ausgesetZt Z sSe1n. Neben
solchen, die fur immer ausgeschieden wurden, wurden die meısten, WECINN S1e
VOT der Gemeinde Abbitte geleistet hatten, wieder strengen Ermah-
NUNgSCH aufgenommen.
Wer aber als Lreuer Bruder bekannt WAar, der konnte auch mMit der Hılte
der Gemeinschaft rechnen. So wurde z. B 1781 den mennoniıtischen Erb-
pächtern auf Zeyerskampen durch einen „Bruderschaftskredit“ ermöglıcht,
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iıhre rückständigen Zinsen bezahlen. Es handelte sıch nach heutigen afls-
stäben ımmerhiın z 01010 1 Eın weıterer Fall Im September
1787 wurde den Brüdern nach der Predigt 1n der Ellerwalder Kırche „VON
Bernhard Janßons Sache, w 1€e nach dem Verkauf se1nes Hauses un Güter
ennoch seine Creditores nıcht gehörig auszahlen“ konnte, erıichtet. We:il!
aber mit allen „sıch 1in Liebe verglichen“ un Cornelius V  - Allmonde als der
vornehmste seiner Gläubiger ıhm n völliger Zufriedenheit attestierte,
auch seine, des Janfons, außer diesem Vortall jederzeit erwıesene Auft-
richtigkeit un viel Verlust Russenzeiten nebst anderen Umständen, die
seinen Untergang befördert, 1ın Betracht SCHNOMMCN wurden, 1St VO den
Brüdern einhellig beschlossen, ıhm diesen üblen Vortall vergeben“ 12 Eın
Konkurs W Ar damals eın schuldhaftes, ein übles Vergehen, das O Schuld-
haft einbringen konnte. Andererseits hatte sich Janfßon SIn Liebe verglichen“,

seine mennonitischen Gläubiger hatten seine restlichen Schulden still-
schweigend gestrichen. Man kann sıch vorstellen, dafß nıemand SCINC aus

eiıner olch helfenden Gemeinschaft ausgeschlossen wurde.
Wır sahen, dafß Tausende VO'  w} Mennoniten in den Niederungen der Weichsel-
werder SOZUSaSCH ıneZRegion“ oder, besser ZESART, einen ine
bestimmte Region gebundenen „AautonNOMe: Personalverband“ darstellten,
der me1stens durch Oberschulzen eigener Konfession 1n seınem Deichverband
geleitet un; verwaltet wurde, 4a4NSONSTEN aber nıcht die Einriıchtungen des
Staates für das Verhältnis seiner Miıtglıeder untereinander 1ın Anspruch
nahm, sondern 1in Recht und Unrecht der Entscheidung der Bruderschaft
un ihres Ältesten vertrauten Das Wort VO „reg1erenden Altesten“ DE

scheint daher nıcht unangebracht. Er reglerte schon mMit quası demokratischen
Methoden sein Völklein un: War bemüht die Grenzen ZuUuUr „Welr“ mOg-
liıchst abzudichten, gegenüber einer Welt, 1n der die Wende VO um

Jahrhundert die Parolen „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ auch nach
Tiegenhagen und Rosenort drangen. Noch mehr natürlıch die Men-
nonıten ın Danzıg un Elbing, die in n$g| Konnex ZuUur übrigen Bevölke-
rung ebten, 1n Versuchung, AUS den ı88  N Grenzen, die ihnen ihre Gemeıin-
schaft SCTZTE, auszubrechen 1n die begeisternde Welt der politischen
ldeen.
Der Alteste Gerhard Wi;ebe spricht VO'  - den „Franken“, die diese Revolu-
tıon 1n die Welt gebracht haben Als Zeichen der ZUuU mindesten bean-
spruchten Freiheit schneiden siıch auch die Jungen Bauernsöhne, die Wiıebes,
die Friesens, V  ; Rıesens und enners die Zöpfe ab, die ihnen bisher als
Zeichen der Unfreiheit, WwW1e€e sıie meıinten, aut den Rücken baumelten. Als
dann Johann Va  - Rıesen ARENS Elbing einıge Wochen nach Erstürmung der
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arıser Bastille 1789 ıne „tTreidenkerische Rede“ hält, wiıird VKırchen-
Fat ermahnt, „sıch 1n Zukunft davor hüten“, W as ohl nach ein1gem
Zögern auch versprochen wird
In den Freiheitskriegen mussen die Altesten ihren Mitbürgern ımmer här-
tere Steuern Schutzgeld SENANNT auferlegen, ihre e
Region” gegenüber olk un Staat 1n Preußen halten können. FEıner
bricht AuUuS?* Davıd VQ  =) Rıesen aus Elbing. Er zıeht als freiwilliger Jäger 1n
den Freiheitskampf Napoleon. Er verletzt das Gesetz, auf dem da-
mals 1n erster 1nN1€e der Sonderstatus unserer Gemeinschaft beruhte. Er wird
aus der Elbing-Ellerwalder Gemeinde ausgeschlossen und auch starken
behördlichen Drucks nıcht wieder aufgenommen, W as seinen wirtschafttlichen
Ruin vollständig machte.
Eın anderer Bürger Elbings, Tacob Van Riesen, Reeder un: Bıerbrauer,
I PEAT 1813 2US seıner Gemeinde aus 1: wei] iıhm, dem betont Liberalen, der
konservative Kreıs seiner vornehmlich aus ländlichen Mennoniten des Fller-
waldes estehenden Gemeinde CNS wurde. Als Stadtverordnetenvorsteher
un Mitgliıed des Provinziallandtages wiıird spater VO  w Treitschke Sder
Veteran des altpreufßischen Liberalismus“ SCHANNT werden. Zur gleichen eıt
(1813) WAar Jacob Zımmermann, Vorsteher und Prediger der Königsberger
Mennonitengemeinde, Stadtverordnetenvorsteher 1n Königsberg, „als solcher
einstimmi1g VO  - Stadtverordneten als Deputierter 1n den Preufßischen
Landtag gewählt“ 1: Was 1er 1n der Grofßstadtgemeinde miteinander
vereinen Wäal, gleichzeitig Mennonitenprediger und Stadtverordnetenvor-
steher sein, ware Aaus der anderen Interessenlage der „AautoONOMeECN Region“
der Niederungsgemeinden undenkbar SCWESCH 1:
Der oben Jacob Va  3 Rıesen zeigte W1e seine Vorfahren 1n relig1i-
Osen Jetzt 1ın politischen Fragen eın yroßes Ma{iß VO!  - Zivilcourage. Als die
sieben Göttinger Proftfessoren, die Brüder Grimm, Dahlmann USW., und
auch der Jurist Albrecht, eın Elbinger un persönlicher Freund Va  $ Rıesens,
18537 VO Kön1g abgesetzt und außer Landes yewı1esen wurden, schrieb
dieser mit einigen anderen Bürgern einen Brief voller Protestes C: solch
absolutistische Methoden Albrecht Jacob V  - Rıesen richtete darüber
hinaus i1nen entsprechenden Brief eine Abschrift des Briefes Albrecht
fügte be; der Einstellung Albrechts 15 den preufßischen Dienst
bat, den preußischen Innenminister VO  3 Rochow. Er erhielt darauthin

ZuUuUr Antwort:
s geziemt dem Untertanen, seinem Könige nd Landesherren Gehorsam

leisten, Zz1emt ıhm nicht, die Handlungen des Staatsoberhauptes
den Maßstab seiner beschränkten Einsicht anzulegen‘. .  .« 16
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HDas geflügelte Wort VO „beschränkten Untertanenverstand“ 1St VOon da
1b in alle deutschen Geschichtsbücher eingegangen. Wır können ohl sicher
se1n, daß der Alteste der Ellerwalder Gemeinde damals mıit Herrn VO  w

Rochows Ansicht übereingestimmt hat Wır Heutigen dürtfen anders urteilen!

Nachzulesen 1n allen Einzelheiten 1m altesten Orlofferfelder Kirchenbuch
(Mennonitische Forschungsstelle, Weierhot)

Siehe das Faksiımile der Vorrede 7R Brandordnung tür das Tiegenhöfsche
Gebiet VO 1623/ergänzt bis LZZF abgedruckt 1m Bildteil dieses Heftes.

Klaus Böhme, Die schwedische Besetzung des Weichseldeltas 6—1
Würzburg 1963,

Parey; Kreıs Marienburg, 294 ff
Staatsarchiv Danzıg 300,2 Nr 161,
Danzıger Stadtbibliothek 499, 370WL UYNDAFN Penner, Ansiedlung menn. Nieder'. eicC

Aus dem Koselitzker Schulzenbuch, mitgeteilt V. Abr Driegder 1n den Men-
nonitischen Blättern 1739 37 Anm

Zahlreiche Fiälle 1n den Chronikbüchern der Elbing-Ellerwalder Gemeinde 2A2us

den Jahren 0—18
Ebd

11 FEbd
Ebd

E3 Elbing-Ellerwalder Chronik IL, 83
Mennonitisches Lexikon, I 610
Wiıe unterschiedlich das Verhältnis der Landmennoniten Politik und Staat

den städtischen Mennoniten WAal, zeıgt folgende Nachricht 1847/ geriet die
Königsberger Gemeinde MITt den Altesten des Gr und Marienburger Werders

Ausübung der Kirchenzucht 1n Streıit, da e1in VO  > der Rosenorter Menno-
nıten 30 „freier politischer Ansichten ausgeschlossenes, ber unbe-
scholtenes Mitglied VO den Königsbergern aufgenommen worden W al. Die Nıe-
derunger kündigten die kıirchliche Gemeinschaft auf, und auch die Elbing-Eller-
walder Gemeinde raäumte dem Prediger Harder n mehr die Kirche ein.
(Bruno TIh Sartorı: Elbing 1m Biedermeıier, Elbing 1933 1472

Näheres über Jacob Va  - Rıesen ebendort.


